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RS UVS Kärnten 1995/07/20 KUVS-
786/3/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1995

Rechtssatz

Trotz eines Verkehrsunfalles und dabei erlittenen Verletzungen ist der Beschuldigte verp1ichtet der Au3orderung zum

Alkomatentest zu entsprechen, wenn er die Au3orderung versteht und nicht an einer Dispositionsunfähigkeit leidet.

Straßenaufsichtsorgane sind nach erfolgter unberechtigter Weigerung eines Betro3enen, den Alkomatentest

abzulegen, nicht mehr verp1ichtet bei Feststellung von Umständen, die nachträglich auftreten und die die Ablegung

der Atemluftkontrolle möglicherweise unmöglich machen würden, den Betro3enen zwecks Feststellung des Grades

der Alkoholeinwirkung einem im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt vorzuführen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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